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Allgemeinmedizin

Die ärztliche Versorgung der Stadt Aken (Elbe) mit ihren Ort-
schaften Kleinzerbst, Kühren, Mennewitz und Susigke erfolgt
einheitlich. Der diensthabende Bereitschaftsarzt ist mon-
tags, dienstags und donnerstags von 19:00 bis 07:00 Uhr des
Folgetages, mittwochs und freitags von 14:00 bis 07:00 Uhr
des Folgetages sowie an den Wochenenden und Feiertagen
von 07:00 bis 07:00 Uhr des Folgetages über die zentrale
Notdiensttelefonnummer 116117 bundesweit oder über die
Rettungsleitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld unter der
Telefonnummer 03493 513150 erreichbar. Außerhalb der
Notdienstzeiten melden sich bitte alle Patienten im Bedarfs-
fall bei ihren jeweiligen Hausärzten. Diese geben Auskunft,
auch über den Anrufbeantworter, bei welchem Arzt sich drin-
gend behandlungsbedürftige Patienten vorstellen können.

Notdienste der Apotheken in dringenden  
Notfällen und bei Notrezepten

Bitte entnehmen Sie die Bereitschaftsdienste für die Apothe-
ken dem aktuellen Aushang an den Türen der Akener Apo-
theken. Die aktuellen Notdienstpläne können auch unter
www.aponet.de abgerufen werden.

Stadt Aken (Elbe)

Die Erreichbarkeit des Bereitschaftsdienstes im Stadtgebiet
der Stadt Aken (Elbe) und in den Ortschaften ist wie folgt ge-
regelt: Zur Gefahrenabwehr ist außerhalb der Dienstzeiten
des Ordnungsamtes der Stadt Aken (Elbe) prinzipiell die Ein-
satzleitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld unter der Tel.-
Nr. 03493513150 zu informieren.

Der Stadtrat und seine Ausschüsse  
tagen wie folgt:

Betriebsausschuss 15.05.2025
Ausschuss für Bau, Planung, Sanierung
und Ordnung 20.05.2025
Haushalts- und Finanzausschuss 04.06.2025
Hauptausschuss 12.06.2025
Stadtrat 22.05./26.06.2025

Stadtwerke Aken (Elbe)

Köthener Chaussee 1
06385 Aken (Elbe)
Tel.: 034909 88710
Fax: 034909 88715
E-Mail: info@stadtwerke-aken.de
Web: www.stadtwerke-aken.de

Telefonische Erreichbarkeit des Bereitschaftsdiensts bei
Störungen und Havarien in der Trinkwasser- und Fern-
wärmeversorgung:
Montag bis Freitag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 06:30 Uhr
sowie an Sonn- und Feiertagen unter der Telefonnummer
0172 6308264.

Abwasserzweckverband Aken (Elbe)

Köthener Chaussee 01
06385 Aken (Elbe)
Tel.: 034909 337-6
Fax: 034909 337-70
E-Mail: azv_aken@t-online.de
www.azvaken.de
Bereitschaftsdienst: 0177 241 42 33

Stadtverwaltung Aken (Elbe)

Tel.: 034909/803, Fax: 034909/80412
E-Mail: info@aken.de
Presseanfragen: pressestelle@aken.de
Internet: www.aken.de
Allgemeine Sprechzeiten
Montag – Mittwoch09:00 – 12:00 Uhr
Donnerstag 09:00 – 12:00 Uhr sowie 13:00 – 18:00 Uhr
Freitag geschlossen

Bürgermeistersprechstunde

Die Bürgermeistersprechstunde findet

am Donnerstag, dem 15.05.2025,
in der Zeit von 16:00 bis 17:30 Uhr

und
am Donnerstag, dem 05.06.2025
in der Zeit von 16:00 bis 18:00 Uhr

im Büro des Bürgermeisters (Rathaus, Markt 11) statt.

Bereitschaftsdienst der Zahnärzte

Der Bereitschaftsdienst ist an allen Wochenenden in der Zeit

von 10:00 – 12:00 Uhr sowie 17:00 – 18:00 Uhr

erreichbar. Eine aktuelle Auskunft, welche Praxis für den jeweiligen Bereitschaftsdienst eingeteilt ist, erhalten Sie telefonisch
über die Rettungsleitstelle des Landkreises Anhalt-Bitterfeld unter 03493 513150.
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Bürgermeistertelegramm

Spatenstich nach Jahren des Wartens: Straßenbau „Zum Burglehn“ beginnt endlich
Ein Moment mit Symbolkraft:
Mit dem offiziellen Spaten-
stich am 23.04.2025 wurde
der Startschuss für den lang
ersehnten Ausbau der Stra-
ße „Zum Burglehn“ gegeben.
Nach über einem Jahrzehnt
voller Planänderungen, Rück-
schlägen, politischer und ge-
setzlicher Hürden wird die
staubige und unebene Piste
nun endlich einem alternati-
ven Straßenausbau weichen.
Für die Anwohnerinnen und
Anwohner der Straßen „Zum
Burglehn“, „Finkenherd“ und
„Werner-Nolopp-Straße“ ist
dies ein historischer Tag.

Denn der Weg bis hierher war
lang und steinig – buchstäblich
und im übertragenen Sinne.
Bereits im Jahr 2013 beschloss
der Stadtrat erstmals ein Ausbauprogramm für die betroffe-
nen Straßen, doch die Umsetzung scheiterte. Die Kosten für
die Anwohner waren nicht tragbar. Die ins Leben gerufene
Bürgerinitiative „Zum Burglehn“ kämpfte seit 2015 gemein-
sam mit der Stadtverwaltung für einen finanzierbaren Stra-
ßenausbau. Es wurde das möglich gemacht, was zuvor als
unmöglich dargestellt wurde. Die Durchführung einer Ver-
nässungsstudie legte das Fundament für einen Fördermittel-
antrag zur Finanzierung eines 720 Meter langen Stauraumka-
nals (DN 600) mit einem Volumen von über 200 m³ sowie ein
Regenwasserpumpwerk.

Die Stadtverwaltung beantragte im Schulterschluss mit der
Bürgerinitiative „Zum Burglehn“ Fördermittel im Rahmen des
Vernässungsprogramms des Landes Sachsen-Anhalt, um den
Regenwasserkanal vorzufinanzieren und umzusetzen – ein
entscheidender Meilenstein, der die Voraussetzung für den
eigentlichen Straßenbau schuf.

Mit demWegfall der Straßenausbaubeiträge im Land Sachsen-
Anhalt im Jahr 2020 änderte sich die bisherige Finanzierungs-
grundlage für kommunale Straßenbaumaßnahmen grund-
legend. Die Stadt Aken (Elbe) hat daher in den vergangenen
Jahren Rücklagen gebildet, um künftig anstehende Baumaß-
nahmen aus eigener Kraft anteilig mitfinanzieren zu können.

Seit dem Jahr 2022 erhält
die Stadt Aken (Elbe) jährlich
Mittel aus dem sogenannten
Mehrbelastungsausgleich
des Landes Sachsen-Anhalt in
Höhe von rund 53.000 Euro.
Diese Ausgleichszahlungen
wurden von der Stadt gezielt
angespart, um gemeinsam
mit dem erforderlichen städ-
tischen Eigenanteil von 60 %
den ersten Bauabschnitt fi-
nanzieren zu können.

Der am 23.04.2025 begonnene
erste Bauabschnitt umfasst 425
Meter undbringt denAnschluss
des Regenwasserkanals mit
sich. Der Straßenausbauwurde

vom Stadtrat am 28.11.2024 in einer sogenannten alternativen
Bauweise beschlossen: Eine 8 cm starke Asphalttragschicht so-
wie eine 3 cmdicke Asphaltdeckschicht bilden den neuen Belag.
Bordstein und Rinne sichern die Entwässerung – in der Straße
„Zum Burglehn“ bei einer Ausbaubreite von 5,00 m, in der Stra-
ße „Finkenherd“ und „Werner-Nolopp-Straße“ bei 4,50 m.

Die Ausführung ist nicht normiert, aber pragmatisch und be-
währt. Das Vorbild für die Maßnahme liefert ein vergleichba-
rer Ausbau in Großkühnau, der sich über einen Zeitraum von
bis zu zehn Jahren ohne nennenswerte Unterhaltungsmaß-
nahmen bewährt hat. Der Ausbau startet ab 2025 in mehre-
ren Bauabschnitten. Die erforderlichen Mittel sind im Haus-
halt 2024 sowie im Finanzplan der Folgejahre vorgesehen.

Großer Dank gilt der unermüdlichen Arbeit der Bürgerinitia-
tive „Zum Burglehn“, dem neuen Stadtrat und insbesondere
dem Vorsitzenden des Ausschusses für Bau, Planung, Sanie-
rung und Ordnung, Oliver Reinke, der das Projekt über Jahre
konstruktiv begleitet hat.

Mit dem ersten Spatenstich wird die Vision einer zukunftsfä-
higen, sicheren und komfortablen Erschließung nun endlich
Realität. Die Schotterpiste gehört im ersten Bauabschnitt bald
der Vergangenheit an – zur Freude aller Anlieger.
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Meilenstein für die Zukunft unsererKinder: StadtAkenplantNeubauder „Wasser- undGesundheits-KiTaPittiplatsch“ –
dem Haus der fünf Elemente
Die Stadt Aken (Elbe) investiert nachhaltig in die soziale In-
frastruktur und setzt ein starkes Zeichen für moderne, in-
klusive und gesundheitsorientierte Kinderbetreuung. Mit
dem geplanten Neubau der „Wasser- und Gesundheits-KiTa
Pittiplatsch – Haus der fünf Elemente“ entsteht im östlichen
Wohnquartier eine modellhafte Einrichtung mit regionaler
Strahlkraft. Das ambitionierte Vorhaben basiert auf einem
ganzheitlichen Konzept nach den fünf Säulen der Kneipp-
Lehre - Wasser, Heilpflanzen, Bewegung, Ernährung und Le-
bensordnung – und wird die erste zertifizierte Kneipp-KiTa im
Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Langer Atem bei der Fördermittelakquise zahlt sich aus
Die Geschichte des Projekts beginnt bereits im Jahr 2016,
als die Stadtverwaltung Aken (Elbe) erste Planungen für die
Sanierung der bestehenden KiTa „Pittiplatsch“ anstieß. Trotz
eines förderfähigen Konzeptes aus dem STARK III-Programm
scheiterte die Umsetzung 2019 an fehlenden Landesmitteln.
Doch die Stadtverwaltung ließ nicht locker: Mit dem Start
des Investitionsgesetzes Kohleregionen (InvKG) im Jahr 2021
öffnete sich ein neues Förderfenster im Rahmen des Struk-
turwandels. Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff sprach da-
mals von einem „wichtigen Schritt für zukunftsfähige Projek-
te“ in der Kohleregion.
Im April 2023 reichte die Stadt Aken (Elbe) dann die finale
Projektskizze ein – und überzeugte. Die geplante Kneipp-KiTa
setzte sich in einem mehrstufigen Verfahren gegen zahlrei-
che Bewerbungen durch und wurde vom zuständigen Re-
vierausschuss priorisiert. Der formale Förderantrag mit ei-
nem Gesamtvolumen von 3,5 Millionen Euro wurde am
15. Dezember 2023 bei der Investitionsbank Sachsen-Anhalt
eingereicht. Die beantragte Förderung beträgt 90 Prozent.

Ein Leuchtturmprojekt für Gesundheit, Inklusion und Fachkräf-
tesicherung
Das Projekt verfolgt klare Ziele mit Modellcharakter:
➢ Gesundheit und Nachhaltigkeit im Fokus: Als erste zer-

tifizierte Kneipp-KiTa im Landkreis verbindet das Projekt
moderne Pädagogik mit gesunder Lebensführung – von
barfuß gehen über Kneipp-Güsse bis zur Heilpflanzener-
ziehung.

➢ Inklusive Betreuung: Die Einrichtung wird barrierefrei
geplant. Mindestens eine heilpädagogische Fachkraft soll
integrative Angebote für Kinder mit besonderem Förder-
bedarf ermöglichen.

➢ Stärkung des Wohnquartiers: Die KiTa stärkt das Quar-
tier im Osten Akens als attraktiven Lebensraum für Fami-
lien.

➢ Fachkräftesicherung durch Familienfreundlichkeit:
Durch enge Zusammenarbeit mit Betrieben im angren-
zenden Gewerbegebiet wird hochwertige Kinderbetreu-
ung als Standortvorteil für Unternehmen genutzt.

Der Fahrplan bis zum Baustart
Das Projekt wurde seit 2023 systematisch vorangebracht.
Die wichtigsten Meilensteine – von der Förderwürdigkeitsbe-
scheinigung der BAFA über die europaweite Ausschreibung
der Planungsleistungen bis zur Beauftragung eines Planungs-
büros – sind bereits abgeschlossen. Aktuell befindet sich das
Projekt in der Entwurfsplanung. Die baufachliche Prüfung
durch die Fördermittelgeber und Kommunalaufsicht ist für
das vierte Quartal 2025 vorgesehen. Die EU-weite Ausschrei-
bung der Bauleistungen folgt im ersten Quartal 2026, der
Baustart ist noch im selben Jahr geplant.
Mit der neuen „Wasser- und Gesundheits-KiTa Pittiplatsch“
werden nicht nur moderne Betreuungsplätze geschaffen,
sondern auch in die gesunde und ganzheitliche Entwicklung
unserer Kinder investiert. Dieses Leuchtturmprojekt ist das
Ergebnis jahrelanger Ausdauer, strategischer Planung und ei-
nem festen Willen, Aken zukunftsfähig zu gestalten.“

Ausblick: Ein Haus der fünf Elemente für kommende Genera-
tionen
Die „Wasser- und Gesundheits-KiTa Pittiplatsch“ steht für
mehr als nur einen Neubau – sie ist ein Ausdruck eines neu-
en pädagogischen Selbstverständnisses, eines nachhaltigen
Stadtumbaus und der Verantwortung gegenüber der jungen
Generation. Aken (Elbe) beweist mit diesem Projekt erneut,
wie sich Strukturwandel aktiv gestalten lässt – kindgerecht,
inklusiv und zukunftsorientiert.

Wir suchen DICH – als Mitglied des Jugendbeirates der Stadt Aken (Elbe)
Mach Stadt klar – werde Jugendbeirat in Aken (Elbe)
Die aktuelle Legislaturperiode des 2. Jugendbeirates der
Stadt Aken (Elbe) endet im November 2025. Gemäß der
Satzung über die Beteiligung Jugendlicher und junger Er-
wachsener an Belangen der Stadt Aken (Elbe) (Jugendbei-
ratssatzung) beträgt die Amtszeit des Jugendbeirates jeweils
4 Jahre. Die Wahl zum 2. Jugendbeirat der Stadt Aken (Elbe)
wurde im November 2021 durchgeführt.
Derzeit befindet sich die Stadtverwaltung Aken (Elbe) in der
Vorbereitung und Planung der Wahl zum 3. Jugendbeirat.
Dabei wird die Wahlhandlung in geheimer Wahl sowie ge-
heimer Briefwahl durch die Jugendversammlung der Stadt
Aken (Elbe) durchgeführt.
Die Jugendversammlung besteht aus den wahlberechtig-
ten Jugendlichen und jungen Erwachsenen Einwohnern der
Stadt Aken (Elbe), sowie deren Ortschaften Kühren, Susigke,
Mennewitz und Kleinzerbst, welche sich am Wahltag im Al-
ter von 14 bis 23 Jahren befinden.
Aber nicht nur die wahlberechtigten Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen sind für eine erfolgreiche Wahl entschei-
dend, sondern auch die wählbaren Jugendlichen und jungen
Erwachsenen.
Wählbar, als Kandidat für den 3. Jugendbeirat der Stadt
Aken (Elbe), sind ebenfalls alle, die sich im Alter von 14 bis
23 Jahren befinden und in der Stadt Aken (Elbe) sowie deren

Ortschaften Kühren, Susigke, Mennewitz und Kleinzerbst
wohnen.
Und hier kommst DU ins Spiel!
Wir suchen DICH als Mitglied für den 3. Jugendbeirat der
Stadt Aken (Elbe).
DU hast Lust, dich im Jugendbeirat zu engagieren und aktiv
zu sein?
DUmöchtest coole Projekte initiieren und begleiten?
Dann bist DU genau der richtige Kandidat!
Bereits in den vergangenen Jahren konnten tolle Aktionen
und Projekte, wie zum Beispiel das große und künstlerisch
gestaltete Graffiti am Dammhäuschen, die Erweiterung
des Skateplatzes, Ausflüge zum Bundes- und Landtag oder
Vernetzungstreffen mit vielen weiteren Jugendbeiräten der
Region, geplant und realisiert werden.
Als Jugendbeirat bist DU das Sprachrohr zwischen den
Jugendlichen und dem Stadtrat sowie der Stadtverwaltung
der Stadt Aken (Elbe).
Dein Interesse wurde geweckt? Dann melde dich bei uns.
Alle wichtigen Informationen findest DU auf der gegenüber-
liegenden Seite dieses Amtsblattes oder auf den Social-
Media-Seiten des Jugendbeirates Aken (Elbe).
Deine Stimme – Dein Plan – Deine Stadt. Wir freuen uns auf
Dich!



- 8 -5. Ausgabe des Jahres 2025

Amtliche Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung
Der Stadtrat der Stadt Aken (Elbe) führt

am Donnerstag, dem 22.05.2025, 19:00 Uhr,
im Saal des Schützenhauses, Schützenplatz 2,

seine 8. Sitzung durch.

Tagesordnung:
A Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmä-

ßigkeit der Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesord-

nung und Feststellung der Tagesordnung – öffentlicher
Teil

3. Entscheidung über Einwendungen zu der Niederschrift
der 6. Sitzung vom 27.02.2025 sowie Entscheidung über
die Niederschrift - öffentlicher Teil

4. Bericht des Vorsitzenden des Stadtrates und Bekannt-
gabe amtlicher Mitteilungen

5. Bericht der Vorsitzenden der Ausschüsse
6. Bericht des Bürgermeisters als Vorsitzender von Aus-

schüssen und über wichtige Angelegenheiten der Stadt
sowie Eilentscheidungen

7. Einwohnerfragestunde
8. Anfragen und Anregungen

B Nichtöffentliche Sitzung
9. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesord-

nung und Feststellung der Tagesordnung – nichtöffent-
licher Teil

10. Entscheidung über Einwendungen zu der Niederschrift
der 6. Sitzung vom 27.02.2025 sowie Entscheidung über
die Niederschrift - nichtöffentlicher Teil

11. Behandlung der Tagesordnungspunkte in nichtöffentli-
cher Sitzung

11.1 Abberufung des einzelvertretungsberechtigten Ge-
schäftsführers für die Hafenbetrieb Aken GmbH

11.2 Berufung des einzelvertretungsberechtigten Geschäfts-
führers für die Hafenbetrieb Aken GmbH

11.3 Vergabe der Bauleistung
Hier: Straßenausbau Kirchstraße

11.4 Vergabe der Dienstleistung
Hier: Sicherheitsdienst anlässlich des 29. Akener Stadt-
festes

12. Anfragen und Anregungen nichtöffentlicher Art
13. Schließung der Sitzung

gez. Dr. Lothar Seibt
Vorsitzender des Stadtrates der Stadt Aken (Elbe)

Bekanntmachung des Unterhaltungsverbandes „Taube-Landgraben“
Vorschläge der Interessenverbände der Eigentümer und Nutzer der zum Verband
gehörenden beitragspflichtigen Grundstücke für die Berufenen in den Verbandsausschuss
Zur Berufung von Vertretern der Interessenverbände der
Eigentümer und Nutzer der zum Verbandsgebiet gehörenden
Grundstücke erhalten die Betroffenen Gelegenheit, innerhalb
eines Monats vom Tag der Veröffentlichung an, Vorschlä-
ge zu Personen zu unterbreiten.

Entsprechend der Vorschlagsliste beschließt anschließend
der neu gewählte Verbandsausschuss die Vertreter der Beru-
fenen und ihrer Stellvertreter.

Das Verbandsgebiet ist das Verbandsgebiet des Unterhal-
tungsverbandes „Taube-Landgraben“ mit Sitz der Geschäfts-
stelle in 39218 Schönebeck, Grundweg 83.
Karten zum Verbandsgebiet können beim UHV direkt oder
bei den UnterenWasserbehörden der Landkreise eingesehen
werden.

Außerdem sind die Verbandsgebiete der Unterhaltungsver-
bände im Sachsen-Anhalt-Viewer

https://geodatenportal.sachsen-anhalt.de/mapapps/resour-
ces/apps/viewer_v40/index.html?lang=de

unter * Kartenauswahl
Gewässer
Unterhaltungsverbände einsehbar.

Ihre Vorschläge einschließlich Einverständniserklärung rich-
ten Sie bitte direkt an die Geschäftsstelle:

Unterhaltungsverband „Taube-Landgraben“
Grundweg 83
39218 Schönebeck.

Für jeden Personenvorschlag kann ein persönlicher Stellver-
treter benannt werden. Die Personen müssen Eigentümer/
Nutzer der zum Verband gehörenden beitragspflichtigen Flä-
chen sein.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

gez. Kölzsch
Geschäftsführer

Bekanntmachungsanordnung
Die Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Aken (Elbe) wird
hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfah-
rens- und Formvorschriften beim Zustandekommen der Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn:
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt;
b) diese Satzung wurde nicht ordnungsgemäß öffentlich be-

kannt gemacht;
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher be-

anstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und
die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Die Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Aken (Elbe) tritt
am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Aken (Elbe), 14.05.2025

Jan-Hendrik Bahn
Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe)
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Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Aken (Elbe)
Auf Grundlage der §§ 8, 45 Abs. 2 Nr. 1 und 80 des Kommu-
nalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (KVG
LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBI. LSA S. 288), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Mai 2024 (GVBI. LSA
S. 128, 132), hat der Stadtrat der Stadt Aken (Elbe) in seiner
Sitzung am 27. März 2025 die folgende Satzung für den Seni-
orenbeirat der Stadt Aken (Elbe) beschlossen:

Präambel
In der Stadt Aken (Elbe) wird ein Seniorenbeirat als Inte-
ressenvertretung der Seniorenrinnen und Senioren der
Stadt Aken (Elbe), sowie deren Ortschaften, gebildet. Der
Seniorenbeirat der Stadt Aken (Elbe) soll nach den Vorgaben
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-An-
halt, in der jeweils gültigen Fassung, dauerhaft das Interes-
se und die Beteiligung von Seniorinnen und Senioren an der
Lösung kommunaler Aufgaben in der Stadt Aken (Elbe) för-
dern, sowie die Belange der Seniorinnen und Senioren gegen-
über dem Stadtrat, der Stadtverwaltung und der Öffentlich-
keit vertreten.

§ 1
Grundsatz
(1) Der Seniorenbeirat der Stadt Aken (Elbe) hat die Aufgabe,
die Stadt Aken (Elbe), sowie deren Ortschaften, in Angelegen-
heiten, die die Interessen von Seniorinnen und Senioren be-
rühren zu beraten und zu unterstützen und diese gegenüber
dem Stadtrat, der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit zu
vertreten.
(2) Der Seniorenbeirat ist ein beratendes Gremium für den
Stadtrat der Stadt Aken (Elbe).
(3) Die Stadtverwaltung integriert die Aufgaben eines Senio-
renbeiratskoordinator in einer Stelle der Stadtverwaltung.

§ 2
Voraussetzung für die Mitarbeit im Seniorenbeirat
Zum Mitglied im Seniorenbeirat der Stadt Aken (Elbe) sollte
bestellt werden, wer das
60. Lebensjahr vollendet hat, die erforderliche Sachkennt-
nis und persönliche Eignung besitzt sowie Bürger der Stadt
Aken (Elbe), sowie deren Ortschaften, ist.

§ 3
Mitglieder und Zusammensetzung
(1) Der Beirat hat höchstens 11 Mitglieder, mindestens jedoch
3 Mitglieder.
(2) Bedienstete der Stadt Aken (Elbe) können nicht berufen
werden.
(3) Die Mitglieder des Seniorenbeirates sind ehrenamtlich
tätig.
(4) Der Beirat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzenden und
dessen Stellvertreter. Bis zur Wahl eines Vorsitzenden des Se-
niorenbeirates leitet das nach § 3 Abs. 5 gewählte Mitglied
des Stadtrates die konstituierende Sitzung und lädt zu dieser
ein.
(5) Vorsitzender bzw. Stellvertreter können dadurch abge-
wählt werden, dass mit den Stimmen von 2/3 aller Beiratsmit-
glieder ein Nachfolger gewählt wird.
(6) Ein Mitglied des Stadtrates übernimmt die Funktion ei-
nes ständigen Ansprechpartners für den Seniorenbeirat im
Stadtrat. Der Seniorenbeirat kann dem Stadtrat einen na-
mentlichen Vorschlag unterbreiten. Der Stadtrat wählt den
Ansprechpartner.

§ 4
Vorschlagsrecht
Berechtigt, jeweils einen Kandidaten für den Beirat vorzu-
schlagen, sind:
1. der Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe) (1)

2. jede im Stadtrat der Stadt Aken (Elbe) vertretene Fraktion
(je 1)

3. die Ortsbürgermeister*innen der Ortschaften der Stadt
Aken (Elbe) (1)

4. die katholische und evangelische Kirchengemeinde der
Stadt Aken (Elbe) (2)

5. die Pflege- und Tageseinrichtungen der Stadt Aken (Elbe) (2)

§ 5
Berufung, Amtsdauer der Mitglieder
(1) Der Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe) beruft aus den
Vorschlägen nach § 4 dieser Satzung die Beiratsmitglieder für
die Dauer der jeweiligen Wahlperiode des Stadtrates. Eine er-
neute Berufung der Mitglieder ist zulässig.
(2) Die ehrenamtlichenMitglieder des Seniorenbeirates werden
gemäß § 30 Abs. 3 des KVG LSA durch den Bürgermeister der
Stadt Aken (Elbe) auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Aufga-
ben verpflichtet. Die Verpflichtung ist Aktenkundig zu machen.
(3) Beiratsmitglieder haben ihr Amt persönlich auszuüben.
Eine Vertretung ist unzulässig.
(4) Die Mitgliedschaft im Beirat kann jederzeit vorzeitig been-
det werden:
a) Beabsichtigt ein Mitglied, von sich aus dem Beirat zu ver-

lassen, so hat es dies der Stadtverwaltung schriftlich mit-
zuteilen. Die Mitgliedschaft endet mit dem Zugang der
Mitteilung.

b) Soll ein Mitglied aus dem Beirat abberufen werden, kann
dieses verlangen, von den Beiratsmitgliedern angehört
zu werden. Die Abberufung erfolgt durch den Bürger-
meister, der diese auf Verlangen der Beiratsmitglieder zu
begründen hat.

c) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Beirat aus oder
wird vorzeitig abberufen, so kann ein Nachfolger ent-
sprechend § 4 für die restliche Amtszeit berufen werden.

§ 6
Sitzungen des Beirates
(1) Der Beirat wird zu seinen Sitzungen vom Vorsitzenden des
Beirates im Einvernehmen mit dem Bürgermeister einberu-
fen. Einberufungen erfolgen so oft es die Geschäftslage erfor-
dert, mindestens jedoch einmal im Quartal.
(2) Sitzungen sind mit einer Frist von mindestens 7 Tagen
schriftlich einzuberufen. Die vorgesehene Tagesordnung ist
beizufügen. Die Termine und Tagesordnungen sind ortsüb-
lich bekannt zu machen.
(3) Auf schriftlichen Antrag von mindestens einem Drittel der
Beiratsmitglieder können weitere Sitzungen anberaumt wer-
den. In dem an die Stadtverwaltung zu richtendem Antrag ist
der Beratungsgegenstand anzugeben und die Dringlichkeit
zu begründen.
(4) Die Sitzungen des Beirates werden von seinem Vorsitzen-
den, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, ge-
leitet. In den sonstigen Fällen wird die Sitzung durch das an
Jahren ältesten Mitglied geleitet.
(5) Ein Vertreter der Stadtverwaltung nimmt an den jeweiligen
Sitzungen teil.
(6) Die Sitzungen des Beirates sind grundsätzlich öffentlich.
Ist in Angelegenheiten, die unter Ausschluss der Öffentlich-
keit zu behandeln sind, die Öffentlichkeit auszuschließen,
bedarf es eines Beschlusses der anwesenden stimmberech-
tigten Mitglieder.
(7) Die Beiratsmitglieder werden zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet, soweit der Beratungsgegenstand dies verlangt.
(8) Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen.

§ 7
Beschlussfassung
(1) Der Beirat kann seine Empfehlung in Form eines Beschlus-
ses fassen.
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Die Stadtverwaltung informiert

(2) Vom Seniorenbeirat gefasste Beschlüsse werden im Aus-
schuss für Tourismus, Soziales, Schule, Kultur und Sport
behandelt und bei Bedarf zur weiteren Behandlung in den
Stadtrat eingebracht.
(3) Der Seniorenbeirat kann die Aufnahme von Anträgen und
die Behandlung von gefassten Beschlüssen auch selbststän-
dig beim Vorsitzenden des Stadtrates beantragen. Dem Vor-
sitzenden des Seniorenbeirates ist in der Sitzung des Stadt-
rates und seiner Ausschüsse zu Themen, die die Belange von
Senioren betreffen, ein Rederecht zu gewähren. Der Stadtrat
ist nicht an die Beschlüsse des Seniorenbeirates gebunden.
(4) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ord-
nungsgemäß geladen sind und mindestens die Hälfte seiner
Mitglieder anwesend sind.
(5) Er beschließt mit Stimmenmehrheit. Stimmengleichheit
gilt als Ablehnung.

§ 8
Sprachliche Gleichstellung
Personen- und Funktionsbezeichnungen werden verallge-
meinert verwendet und beziehen sich auf alle Geschlechter.

§ 9
Beschluss der Satzung, Satzungsänderungen
(1) Der Stadtrat beschließt mit einfacher Mehrheit die Sat-
zung, sowie eine Satzungsänderung, des Seniorenbeirates.
(2) Der Seniorenbeirat kann mit einer Dreiviertelmehrheit
seiner Mitglieder dem Stadtrat eine Satzungsänderung vor-
schlagen.

§ 10
Inkrafttreten
Die Satzung für den Seniorenbeirat der Stadt Aken (Elbe) tritt
am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Aken (Elbe), den 27.03.2025

Jan-Hendrik Bahn
Bürgermeister der Stadt Aken (Elbe)
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Neues aus den Ortsteilen

Kühren Kleinzerbst

Neues aus den Kindertagesstätten und Schulen

Kita Bummi

Der Welttag des Buches am 23. April 2025
Der Welttag des Buches war, wie seit vielen Jahren, wieder ein Höhepunkt in unserer pädago-
gischen Arbeit mit allen Kindern in unserer Einrichtung.
Je nach Entwicklungsstand der Kinder gab es verschiedene Aktivitäten und Angebote.
Dabei stand das VORLESEN einer von den Kindern ausgewählten Geschichte bei allen im
Fokus des Vormittags. Auch das aktive Zuhören und das Erzählen wurden dabei geübt.

Das Bummi Team
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Arbeitseinsatz in der AWO Kita „Bummi“
Nach einer zweijährigen Pau-
se trafen sich in diesem Jahr
die Eltern wieder, um die Kita
bei der Verschönerung der
Außenspielanlage zu unter-
stützen.
Am Samstag, dem 26.04. ging
es in den frühen Morgen-
stunden für die Muttis, Vatis,
dem Hausmeisters und zwei
Erziehern an die Arbeit. Alle
Helfer waren mit diversen Ar-
beitsgeräten ausgestattet. Die
Sandkästen bekamen neuen
Sand, die Sitzgruppen nebst
dem Spielhaus einen neuen

Anstrich. Ein in die Jahre gekommenes Klettergerüst wurde
abgebaut.
Auf diesem Weg möchten wir uns recht herzlich bei den flei-
ßigen Helfern für die tatkräftige Unterstützung bedanken.
Diese waren:
Laura Reichert, Justin Kurrich, Jennifer Laue und Felix Ritter,
Philipp Zehle, Ricky Oswald und Julia Laßmann, Karolin
und Matthias Lange, Nadine Hähnel und Jan Griessel, Andy
Palkoska, Laura und Erik Steindorf, Jennifer Bahn und
Thomas Ziemer, Nadine Richter und Michael Kräuter.

Das Team der AWO Kita „Bummi“

Kita Borstel

Einladung Eröffnung Spielplatz
Endlich ist es so weit!

Die Kinder der Kita „Borstel“ können ihren neu gestalteten Spielplatz einweihen.

Aus diesem Anlass öffnen wir unsere Türen und haben für alle interessierten Familien unserer Stadt
ein Fest vorbereitet

Wann:
Am 16.05.25

Uhrzeit:
Ab 15.30 Uhr

Wo:
Kita Borstel, Komturstraße 19

mit vielen Attraktionen:
Hüpfburg, Kindereisenbahn, Schminken,
Spielstände, Tombola ...und vieles mehr

Eine kleine Ausstellung zeigt den Werdegang des neuen Spielplatzgeländes

Für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt.

Kommt vorbei und feiert mit uns!
Wir freuen uns auf Euch!

Das Team der Kita Borstel
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Akener Vereine und Verbände

Frühlingsfest der Landfrauen Aken und der evangelischen Kirchengemeinde
Am 2. April 2025 fand das Frühlingsfest der Landfrauen und
der evangelischen Kirchengemeinde statt. Es war wieder ein
Erfolg und wir konnten viele Gäste begrüßen.
Die Veranstaltung stand unter demMotto „Wir begrüßen den
Frühling“. Die Besucher konnten sich über den selbstgeba-
ckenen leckeren Kuchen sowie über den Kuchen der Bäckerei
Schneider Aken freuen.
Die Landfrauen präsentierten ihre Arbeiten und berichteten
über ihr Vereinsleben.
Eine Besonderheit war die Ausstellung vom Akener Hobby-
Fotografen Herrn Ditmar Neumann. Herr Neumann hat die
Fähigkeit, die kleinen Dinge in der Natur zu erkennen und
festzuhalten.
Unterstützt hat uns auch der Akener Maler, Herr Wolfgang
Witte, mit einigen schönen frühlingshaften Ausstellungsstü-

cken.
Zu Gast waren, wie auch schon in den vergangenen Jahren,
Herr Raymond Schulz von der Sanitätsschule Köthen und sei-
ne Begleiter mit der Drehorgel.
„Das Frühlingsfest der Landfrauen ist ein wichtiger Teil unse-
rer Stadtgemeinschaft“, sagte eine Besucherin. „Es ist schön,
dass die Landfrauen und die Kirchengemeinde so viel Enga-
gement zeigen und uns ein tolles Fest bieten.“
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen, die uns auf viel-
fältige Weise unterstützt haben. Ganz zum Schluss noch ein
Dankeschön an Herrn Holger Zober, der mit seiner kleinen
musikalischen Umrahmung den Tag ausklingen ließ.

Die Landfrauen und die Frauen
der evangelischen Kirchengemeinde

IMPRESSUM Amtsblatt der Stadt Aken (Elbe)
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120 Jahre Männerchor Aken 1905 e.V.
Aus sieben Gesangsvereinen gründete sich am 29. Mai 1905
der „Akener Männerchor“. In seiner abwechslungsreichen
Geschichte feierte der Chormehrere Höhepunkte seit seinem
Bestehen. Heute noch aktive Sänger erinnern sich gerne an
die Aufzeichnung der Fernsehsendung „Im Krug zum grünen
Kranze“, die Mitwirkung in Wagners „Die Meistersinger von
Nürnberg“ am Landestheater Dessau und im Jahr 2000 die

Darstellung „170 Jahre Provinzialliedertafel“ in Bernburg. Und
natürlich der Närrische MCA. Ab 1963 wurden die Faschings-
veranstaltungen öffentlich durchgeführt. Ein weiterer Höhe-
punkt sind die jährlichen Weihnachtskonzerte am Jahresen-
de, das zum 55. Mal stattfindet.
Und nach wie vor spielt die Geselligkeit in unserem Chor für
das Vereinsleben eine wichtige Rolle. Neben den Sommerfes-
ten an der Elbe, den Weihnachtsfeiern werden noch jährliche
Konzertreisen organisiert. Über 25 Chorreisen wurden bisher
durchgeführt. Das gesellige Miteinander hat seit der Grün-
dung bis zum heutigen Tage einen festen Platz im Chorleben.
Der Männerchor führte damals auch den lustigen Beinamen
„Verein fideler Brüder“.
Viele Auszeichnungen würdigten die Leistungen des Chores.
2005 wurde der Chor mit der Zelter– Plakette, der höchsten
deutschen Auszeichnung für Amateurchöre, die seit mindes-
tens 100 Jahren ununterbrochen musikalisch wirken, gewür-
digt. Nun 20 Jahre später wollen wir die 120 Jahrfeier mit ei-
nem Konzert feiern.
Wir laden am 17. Mai 2025 um 15.30 Uhr zum Jubiläumskon-
zert in der Marienkirche Aken ein.
Neben den bekannten Frauen – und Kirchenchor Aken ist
auch der Madrigalchor Dessau eingeladen. Aus Köthen wird
der gemischte Chor „ton ART“ teilnehmen. Der 2019 gegrün-
dete Chor zählt nach sechs Jahren 33 Frauen und vier Män-
ner. Trotz der fehlenden Bass– und Tenorstimmen (Männer)
freut sich der Chorleiter Alexander Neumann auf die Teilnah-
me am Konzert. Alte Bekannte, wie Tenor David Ameln und
Stefanie Carnarius (Violine) werden uns musikalisch unter der
Leitung (Gesamtleitung) von Frau Dietz begleiten.
Der Eintritt ist frei. Es wird um eine Spende gebeten.
Auch wenn der Chor nicht mehr so mitgliederstark ist wie in
der Vergangenheit, lassen wir uns die Freude am Gesang und
dem regen Vereinsleben nicht nehmen. Das Konzert bietet
die Chance, live zu erleben, was es heißt, gemeinsam im Chor
zu singen. Wer Interesse am Chorgesang hat, kommt einfach
mal vorbei und schaut sich unsere Chorproben an. Jeden
Montag treffen sich die Mitglieder im Vereinszimmer am El-
besportpark Aken. Los geht es um 18:00 Uhr.

Fred Schröder - Schriftführer MCA

Kirchennachrichten

Konfi-Tag am 26.04.2025
Einmal im Monat treffen sich Konfirmandinnen und Konfir-
manden aus dem Kirchenkreis Köthen sowie aus dem Kir-
chengemeindeverband Aken, um sich auf die Konfirmation
vorzubereiten. Am 26. April fand der Konfi-Tag auf dem Ge-
lände des Vereins Werftvolle Zukunft statt. Am Anfang stand
eine kleine Führung über die ehemalige Georg-Placke-Werft
auf dem Programm. Die Jugendlichen lernten den Ort und die
Menschen, die hier arbeiten, kennen, und damit auch einen
Einblick in das TreibendesNetzwerkprojekts „Wir amWasser –
Flussgeschichten aus Nah und Fern“. Im Zentrum des Konfi-
Tages standen die Fragen:

Worauf kommt es im Leben an? Welche Werte sind uns
wichtig? Um sich da den eigenen Wertevorstellungen auf die
Spur zu kommen, fand eine Auktion statt, die nicht nur Spaß
machte, sondern den Jugendlichen half, eigene Antworten zu
finden. Spielerisch kamen Werte wie „Authentisches Leben“,
„Ruhm“, „Finanzielle Sicherheit“ oder auch „Sozialer Dienst“
unter den Hammer. Beim Ersteigern ging es dann schnell
darum, eigene Prioritäten auszuloten und ins Gespräch zu
kommen. Die Konfirmandinnen und Konfirmanden hielten
schließlich einen Wunsch an die Zukunft fest – was mitunter

kontrovers ausfiel. Die Wünsche gingen dann auf Reisen und
zwar in Gestalt von kleinen Booten, die von den Jugendlichen
aus Öko-Material gebaut wurden.

evangelische Kirchengemeinde Aken Konfi - Treffen





- Anzeigenteil - - 19 - 5. Ausgabe des Jahres 2025

Tel.: 0214-7348 9548
(Mo.-Fr. 9-14 Uhr)

Einzelzimmerzuschlag: 729 €

NAMIBIA NAMIBIA & SÜDAFRIKA

Tag 1– 7: siehe Namibia Reiseverlauf.
8. Tag: Swakopmund – FLY & HELP Schul-
besuch –Midgard Country Estate; 9. Tag:
Midgard Country Estate – Weiterflug: Wind-
hoek – Johannesburg; 10. Tag: Johannes-
burg – Hazyview; 11. Tag: Hazyview – Krueger
National Park; 12. Tag: Hazyview – Johannes-
burg; 13. Tag: Weiterflug: Johannesburg – Gqeberha
– Tsitsikamma Nationalpark; 14. Tag: Tsitsikamma – Oudtshoorn; 15. Tag:
Oudtshoorn – Kapstadt; 16. Tag: Kapstadt – Kap der Guten Hoffnung; 17.
Tag: Kapstadt; 18. Tag: Kapstadt – Abreise; 19. Tag: Ankunft in Deutschland

1.+ 2. Tag: Anreise – Windhoek; 3.+4.Tag:
Windhoek; 5. Tag: Windhoek – Sossusvlei;
6. Tag: Sossusvlei & Sesriem Canyon;
7. Tag: Namibwüste – Swakopmund; 8.
Tag: Swakopmund; 9. Tag: Swakopmund
– Etosha Region; 10. Tag: Etosha National-
park; 11. Tag: Etosha Region – FLY & HELP
Schulbesuch – Midgard Country Estate;
12. + 13. Tag: Abreise und Ankunft in Deutschland.

Inklusivleistungen u. A.
• Direktflug mit Discover Airlines
von Frankfurt oder München nach
Windhoek und zurück in der
Economy-Class

• Transfers im klimatisierten Reise-
oder Minibus gemäß Reiseverlauf
mit deutschsprachiger Reiseleitung

• 10 Übern. in Hotels und Lodges
der guten Mittelklasse; 10 x Früh-
stück; 6 x Abendessen

• je eine Stadtrundfahrt in Windhoek
und Swakopmund, 2 Wildbeob-
achtungsfahrten (Reisebus) in
der Etosha Pfanne, FLY & Help
Schulbesuch, Sossusvlei und
Sesriem Canyon

p. P. ab

2.799 €
im DZ vom

17.-29.1.2026 (Frankfurt) /
18.-30.1.2026 (München)

13-tägig inkl. Flug
und Rundreise

Inklusivleistungen u. A.
• Nachtflug ab/bis Frankfurt mit maximal
1x Umstieg, in der Economy-Class

• 2 Kontinental-Flüge: Windhoek –
Johannesburg, Johannesburg –
Port Elizabeth

• 15 Übern. mit Frühstück und
3x Abendessen in Namibia

• Deutschsprachige,
lokale Reiseleitung

• Viele Ausflüge und Eintrittsgelder

Zum ausführlichen
Reiseverlauf!

Buchungscode: LW26-1

Einzelzimmerzuschlag: 599 €

p. P. ab

3.599 €
im DZ vom 18.1.-4.2.2026

18-tägig inkl. Flug
und Rundreise

Zum ausführlichen
Reiseverlauf!

Buchungscode: LW26-2

TRAUMREISEN
 *mit FLY & HELP Schulbesuch*

www.fh-travel.de

POTTENSTEIN / FRÄNKISCHE SCHWEIZ

Infos: Tourismusbüro Pottenstein 91278 Pottenstein - www.pottenstein.de

EIN HERZLICHES „GRÜSS GOTT“
IM FELSENSTÄDTCHEN POTTENSTEIN

Inmitten einer der romantischsten Regionen Bayerns -
Synonym für gelebtes Brauchtum und romantische
Erlebnisse.
Wussten Sie, dass unsere Region, das „Land der
Burgen, Höhlen und Mühlen“ mit einigen
bemerkenswerten Superlativen aufwarten kann und
dabei ihre Gemütlichkeit nicht verloren hat?

FRÄNKISCHE SCHWEIZ, DAS URLAUBSGEBIET MIT
 der höchsten Brauereidichte der Welt
 den meisten und schönsten Osterbrunnen

der Welt
 den meisten Kletterrouten in ganz Europa
 dem größten Kirschenanbaugebiet

Mitteleuropas
 den größten Tropfsteinhöhlen

Mitteleuropas
 den meisten Kirchweihen in Deutschland
 den meisten Burgen und Burgruinen

in Deutschland
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Abschied nehmen

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von Simone Giertz.
Sie war uns eine geschätzte Kollegin und ein besonderer 
Mensch, der die AWO mit Herz, Lebensfreude und großem
Engagement bereichert hat.
Ihr Verlust reißt eine tiefe Lücke.
Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten ihrer Familie.

Andächtig verabschieden wir uns in tiefer Verbundenheit
und Dankbarkeit.

Hendrik Hahndorf | AWO Landesvorstand
Katrin Köppe | Geschäftsführerin AWO Soziale Dienste Sachsen-Anhalt GmbH
Brita Winzler | Einrichtungsleiterin
Mitarbeiter*innen AWO Seniorenzentrum Aken "Haus am Bürgersee"

Simone Giertz
† 21.04.2025

Friedhöfe gut fürs Stadtklima Anzeige

Friedhöfe sind mehr als Orte der Trauer und der Hoffnung. Vie-
le Friedhöfe übernehmen insbesondere in Städten durch ihre 
naturnahe Gestaltung etwa die Funktion eines Naherholungs-
gebiets. Doch die Flora und Fauna auf Friedhöfen erfüllt noch 
weitere wichtige Aufgaben: Feinstaub wird aus der Luft gefiltert 
und das Stadtklima nachhaltig verbessert.

GdF
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In stiller Trauer nehmen wir Abschied von

Sie war nicht nur eine wertvolle Kollegin, sondern auch
ein besonderer Mensch, der mit Herzlichkeit, Lebensfreude

und Einsatzbereitschaft die AWO bereicherte.
Ihr Verlust hinterlässt eine große Lücke.
Unsere Gedanken sind bei ihrer Familie.

† 17.03.2025

In stillem Gedenken

verabschieden wir uns in tiefer Verbundenheit und Dankbarkeit.

Hendrik Hahndorf | AWO Landesvorstand

Katrin Köppe | Geschäftsführerin AWO Soziale Dienste Sachsen-Anhalt GmbH
Brita Winzler | Einrichtungsleiterin

Mitarbeiter/innen AWO Seniorenzentrum Aken „Haus am Bürgersee“

IN LIEBEVOLLER

Abschied nehmen

Danksagung

Wir vermissen dich so sehr, aber wir sind
unendlich dankbar für die Zeit, die wir mit dir
verbringen durften. In stiller Umarmung werden
wir die Erinnerung an dich für immer festhalten.

Günther Höpner
*26.08.1949 † 05.04.2025

Allen, die sich in stiller Trauer mit uns verbunden fühlten und
ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise zumAusdruck brach-

ten, danken wir von Herzen.

Unser besonderer Dank gilt Familie Födisch.

Danke an das Praxisteam Thomas Rymatzki, Urologische
Gemeinschaftspraxis Dessau, an Frau Dorrit Burghausen, an
das Team der Apotheke am Markt, Inh. Irene Penner, an das
Team Taxi Franke sowie an das Beerdigungsinstitut Geise,

Inh. René Gaedke.

Gisela und Hendrikje Höpner

Aken, im April 2025

© Pixelio/Günter Havlena

Trends bei Grabdenkmälern Anzeige

Das am häufigsten verwendete Material bei der Herstellung ei-
nes Grabsteines ist Naturstein und hier besonders Granit. In po-
lierter Bearbeitung kommt dabei am allerbesten das oft farbige 
Innere eines Granitblockes zum Vorschein. Aber auch Materia-
lien wie Muschelkalk, Porphyr, Diabas und Sandstein sind nicht 
selten. Besonders bei individuellen, künstlerisch gestalteten 
Denkmalen werden die Oberflächen durch Riffeln, Stocken oder 
Spitzen mit speziellen Werkzeugen handwerklich bearbeitet.

Wo noch vor 30 Jahren für einen Grabstein vorwiegend ziemlich 
gleichfarbige Natursteine in Grau, Graublau, Braun, Rotbraun 
oder Schwarz europäischer Herkunft ausgewählt wurden, hiel-
ten im Zuge der weltweiten Globalisierung mehr und mehr bunt 
gewolkte und gemaserte Materialien aus Südamerika und In-
dien, aber auch aus Skandinavien Einzug in die Auswahlpalette 
der Grabmalhersteller. Der Name der verstorbenen Person wird 
mittels Sandstrahl aus der Oberfläche heraus gestrahlt oder von 
Hand mit besonders scharfen Werkzeugen eingehauen. Auch 
Schriftart und -größe sowie Vergoldung oder besondere Farbge-
bung können als gestalterisches Element für ein Grabdenkmal 
eingesetzt werden. Ein dazu passendes und auf gleiche Weise 
gearbeitetes Ornament ergänzt beispielsweise einen in Serie ge-
fertigten, preiswerten Grabstein zu einem individuell gestalteten 
Denkmal.

Inschrift und Ornament können nicht nur in der Grabsteinober-
fläche angebracht, sondern auch auf diese aufgesetzt werden. 
Traditionell werden dazu Bronze- oder Aluminium-Gussteile ver-
wendet. Auch Kombinationen von Naturstein mit Holz, Glas und 
Metall sind möglich und bringen neue, moderne, individuelle 
Gestaltungen hervor. Zur Auswahl stehen symmetrische, klare 
und lineare Formen genauso wie verschnörkelte und verspielte 
Ornamente und Verbindungselemente für mehrteilige Grabstei-
ne. Besonders der allerneuste Trend, die Verbindung von Me-
tall- und/oder Glaselementen mit Swarovski-Steinen oder das 
Einsetzen dieser glitzernden Steine in die Grabstein-Oberfläche 
ist für die Gestaltung eines hochwertigen, individuellen Unikats 
als Grabdenkmal geeignet.








